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wurde. Am Schluss ist mit Bezug auf die ausgewanderten 
Geschlechter hinzugefügt: ‘Hiegegen haben sich ihrer viel, 
denen das ihr in Mencz genommen worden ist, under die Pfalz, 
under das Stifft Mencz und die benachbarte Graffen begeben, 
uff die Menczer widder gegriffen, dieselben befhedet und solchs 
beyderseits so lang getrieben, bis daz in a° 1462, als 2 Bischoff, 
nemlich G. Dietrich von Isenburg und G. Adolff von Nassau 
sich umb das Bischthumb gerissen, die Statt Mencz verrhaten, 
erstiegen, ingenommen, geplundert und in ewige Dinstbarkeit 
gebracht worden ist.

Wie es dazumal eigentlich zugangen, ist in diesem buch­
lin nitt beschrieben gewesen’.

Das hier wie zu Anfang angezogene Büchlein scheint eine 
Druckschrift gewesen zu sein. Als Quelle hat wohl die 
Chronik ‘von alten Dingen der Stadt Mainz’ gedient, in 
welcher der Vergleich vom 15. Februar 1429 vollständig ent­
halten ist (Mainzer Chr. Bd. I, S. 67) und der in der Frank­
furter Hs. gleichfalls das Weisthum der Hausgenossen voran­
geht. Anderes, wie der Ausbruch des inneren Streits beim 
Einritt K. Ruprechts im J. 1400 — Joannis rer. Mogunt. 
weiss nichts davon und K. Ruprecht kam erst 1401 im Juni 
nach Mainz, s. Chmel Reg. — ist aus irgend welcher Tradition 
entnommen und wenig glaubwürdig. Kurz, das Ganze ist 
werthlos und verdient schwerlich den Abdruck.

Noch eine andere Mainzer Hs. ist von Falk in seiner An­
zeige der Mainzer Chroniken Bd. 2 citiert worden, als im 
Besitz des historischen Vereins zu Würzburg befindlich, laut 
Katalog S. 300, Nr. 1177: ‘Collectio documentorum ad historiam 
ecclesiae metropolitanae Magunt. pertinentium’. Auf diese, die 
mich für die Chronikenedition nicht unmittelbar interessierte, 
bin ich durch andere Veranlassung neuerdings zurückgekommen.

Es ist eine Papierhs. in Folio, bezeichnet mit M. S. f. 163 
in modernem Einband, der den erwähnten Titel trägt, nicht 
paginiert, von verschiedenen Händen in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts geschrieben. Der Inhalt, den der Titel im 
allgemeinen richtig angiebt, besteht in einer Reihe von Doku­
menten und andern Schriftstücken, die sich auf die Kirche 
von Mainz beziehen und insbesondere die Rechte und Ein­
künfte des Domkapitels betreffen. Man erkennt bald, dass 
man es mit einer Sammlung von Abschriften zu thun hat, 
die aus einem bestimmten Interesse oder zu einem bestimmten 
Zweck gemacht wurde. Dies wird noch deutlicher durch die 
Ueberschriften, Randbemerkungen und anderen Zuthaten, 
welche offenbar von einer und derselben Hand, und zwar der 
des Sammlers, herrühren. Er liess die verschiedenen Schrift­


